
MagdeburgerAnspruchsCHeck - MACH5 

„Habe ich vielleicht einen Anspruch auf Bürgergeld oder  

doch eher Wohngeld?“ 

So oder so ähnlich könnte die Fragestellung vieler Personen und  

Haushalte klingen, welche ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend  

aus eigenen finanziellen Mitteln bestreiten können. 

Einwohnerinnen und Einwohner der Landeshauptstadt Magdeburg  

können seit dem 01.09.2025 eigenständig prüfen, ob sie einen Anspruch  

auf soziale Sicherungsleistungen haben und dadurch unnötige  

Behördengänge vermeiden. 

Für den Fall, dass Personen oder Familien ihren Lebensunterhalt nicht  

oder nicht vollumfänglich aus eigenen Mitteln bewältigen können,  

stellt der Bundesgesetzgeber eine Vielzahl an sozialen Sicherungsleistungen  

zur Verfügung.

Hierzu zählen unter anderem: 

! Bürgergeld (SGB II) 

! Wohngeld (WOGG) 

! Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GRUSI / SGB XII) 

! Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU / SGB XII) und 

! Kinderzuschlag (KIZ) 

Sofern ein Anspruch auf die oben genannten Leistungen besteht,  

kann man auch folgende Annexleistungen erhalten: 

! Bildung und Teilhabe für Kinder und junge Erwachsene (BuT) 

! Stadtpass – OCC 

! Erlass der Kinderbetreuungskosten 

! Erteilung eines Schülertickets 

! Steuerermäßigung für die Hundesteuer und 

! Befreiung vom Rundfunkbeitrag (ehem. GEZ-Befreiung) 

Ob auch Sie Leistungsansprüche gelten  

machen können, testen Sie einfach mit  

der neuen Web-App MACH5. 
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www.magdeburg.de/mach5 

„MACH5“ 


